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Abstracts
This information sheet describes the required management control system which must 
be used for exceptionally large, expensive and complex remediation projects with 
OCRCS subsidies. It formulates recommendations for the appropriate course of action, 
defines the significant elements of the management control system and explains which 
management control documents have to be submitted to the authorities by those re-
sponsible.

Die vorliegende Mitteilung beschreibt das Controlling, welches zwingend bei ausser-
ordentlich grossen, kostspieligen und komplexen Sanierungsvorhaben mit VASA-Abge-
ltungen anzuwenden ist. Sie formuliert Empfehlungen zur Vorgehensweise, definiert die 
massgebenden Controlling-Elemente und erläutert die vom Sanierungspflichtigen an 
die Adresse der Behörden zu erbringenden Controlling-Dokumente.

La présente communication décrit le processus de controlling qui doit être nécessai-
rement appliqué à des projets d’assainissement de grande envergure, coûteux et com-
plexes sollicitant des indemnités OTAS. Elle formule des recommandations quant à la 
marche à suivre, définit les éléments déterminants du controlling et précise les docu-
ments que la personne tenue d’assainir doit adresser à l’autorité compétente.

La presente comunicazione illustra il controlling da applicare a tutti i progetti molto 
importanti, onerosi e complessi che beneficiano dell’indennità OTaRSi, formula rac-
comandazioni su come procedere, definisce gli elementi determinanti del controlling e 
indica i documenti che i responsabili dei risanamenti devono fornire all’attenzione delle 
autorità.

Keywords:
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subsidies, remediation, larges-

cale projects, controlling
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Vorwort
In der Schweiz überschreiten einige Dutzend Projekte zur Sanierung von Alt-
lasten die Kosten von über 10 Millionen Franken. Neben dem hohen Finan-
zaufwand sind diese Altlastensanierungen häufig komplex und langwierig. 
Mit diesen Sanierungen werden jedoch grosse Umweltprobleme beseitigt.

Die Praxis zeigt, dass die Behörden und das Bundesamt für Umwelt BAFU, 
als Vollzugsbehörde der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Alt-
lasten (VASA), in der Regel einen guten Einblick in die Projekte haben. Mit ein 
Grund dafür ist, dass das geregelte Verfahren nach Altlasten-Verordnung und 
VASA einen engen Austausch zwischen Behörden und Sanierungspflichtigen 
verlangt.

Die Erfahrung zeigt aber auch, dass insbesondere während der Ausführungs-
planung und der kostenintensiven Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 
die Intensität des Austausches abnimmt. Genau in dieser Phase kommt es 
jedoch häufig zu Projektänderungen und Mehrkosten.

Mit der vorliegenden Mitteilung an die Gesuchsteller von VASA-Abgeltungen 
wird das projektbegleitende Controlling beschrieben. Sie soll dabei unterstüt-
zen, bei grossen Sanierungsvorhaben allfällige Projektänderungen und Mehr-
kosten rechtzeitig zu erkennen, damit diese Kosten auch seitens der  
VASA-Vollzugsbehörde bewilligt werden können. Dies nicht zuletzt mit dem 
Ziel, dass auch bei Projektänderungen die Sanierungsmassnahmen stets 
dem Stand der Technik entsprechen, dass die Wirtschaftlichkeit jederzeit ge-
währleistet bleibt, und daraus stets der grösstmögliche Umweltnutzen gene-
riert wird.

Franziska Schwarz
Vizedirektorin
Bundesamt für Umwelt (BAFU)
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1 Einleitung
1.1 Sinn und Zweck des Controlling- 
Leit fadens

Der Bund unterstützt die Untersuchung, Überwachung 
und Sanierung von belasteten Standorten mit finanziellen 
Beiträgen aus dem VASA-Fonds. Das BAFU hat dabei 
die gesetzeskonforme Verwendung der Fondsmittel zu 
gewährleisten. Es muss insbesondere bei den grossen 
und kostspieligen Sanierungsprojekten den Stand der 
Arbeiten und die anfallenden Kosten verfolgen können.

Die Praxis zeigt, dass die Behörden1 bis und mit Sanie-
rungsprojekt bzw. bis zur Zusicherung der VASA-Gelder in 
der Regel einen guten Einblick in die Projekte haben, da 
das geregelte Verfahren nach AltlV2 und VASA3 einen en-
gen Austausch zwischen Behörden und Sanierungspflich-
tigen verlangt (siehe Abbildung 2).

Die Erfahrung zeigt aber auch, dass nach der Bewilligung 
der Sanierungsmassnahmen bzw. nach der Zusicherung 
der Abgeltungen insbesondere während der Ausfüh-
rungsplanung und der kostenintensiven Umsetzung der 
Sanierungsmassnahmen die Intensität des Austausches 
abnimmt.

Bei der Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten, der 
Ausführungsplanung sowie der Realisierung der Sa-
nierungsmassnahmen kommt es häufig zu Projektän-
derungen, welche hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Stand der 
Technik neu beurteilt werden müssen. Ist eines dieser Kri-
terien nicht mehr erfüllt, kann die Rechtmässigkeit des 
Anspruchs auf VASA-Abgeltungen verloren gehen.

Vor diesem Hintergrund hat die eidgenössische Finanz-
kontrolle verlangt, dass für grosse bzw. kostenintensive 

1 Der Begriff Behörde bezeichnet in dieser Publikation sowohl die kan-
tonalen Umweltschutzämter in ihrer Funktion als Vollzugsbehörde der 
Altlastengesetzgebung und als VASA-Gesuchsteller als auch das BAFU  
als Vollzugsbehörde der VASA-Abgeltungen.

2 Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Stand-
orten (Altlasten-Verordnung, AltlV; SR 814.680).

3 Verordnung vom 26. September 2008 über die Abgabe zur Sanierung von 
Altlasten (VASA; SR 814.681).

Sanierungsprojekte ein projektbegleitendes Controlling4 
durchgeführt wird, welches die Behörden befähigt, we-
sentliche oder zu Mehrkosten führende Projektänderun-
gen rasch zu erkennen. Anschliessend kann die Behörde 
die allenfalls im Interesse des Sanierungserfolgs erfor-
derlichen Massnahmen genehmigen. Die Sanierungs-
pflichtigen sollen damit zeitnah wieder Planungssicher-
heit erreichen.

Die vorliegende Mitteilung beschreibt dieses Controlling. 
Sie formuliert Empfehlungen zur Vorgehensweise, defi-
niert die massgebenden Controlling-Elemente und er-
läutert die vom Sanierungspflichtigen an die Adresse der 
Behörden zu erbringenden Controlling-Dokumente. Sie 
richtet sich an die im Rahmen der VASA-Anhörung zum 
Controlling aufgeforderten Gesuchsteller (Kantone), wel-
che in der Folge zuhanden des Sanierungspflichtigen die 
behördlichen Anforderungen an das Controlling festlegen 
müssen.

Methodisch folgt diese Mitteilung bezüglich der Identifi-
kation von Projektänderungen und ihrer Beurteilung sowie 
den zu ergreifenden Massnahmen dem Controlling-Re-
gelkreis (siehe Abbildung 1).

4 In vorliegender Mitteilung werden die im Bereich des Projektmanagements 
auch im deutschen Sprachgebrauch üblichen englischen Begriffe  
«Controlling» und «Reporting» verwendet.
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1.2 Gesetzliche Grundlage

Die Untersuchung, Überwachung und Sanierung von be-
lasteten Standorten erfolgt nach den Zielsetzungen und 
Vorgaben des Umweltschutzgesetzes (USG)5 und den Aus-
führungsvorschriften in der Altlasten-Verordnung (AltlV). 

Artikel 32c Absatz 1 USG beauftragt die Kantone, da-
für zu sorgen, dass belastete Standorte saniert werden, 
wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen füh-
ren oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwir-
kungen entstehen. 

Der Bund gewährt, gestützt auf Artikel 32e Absatz 3 
USG, das Subventionsgesetz (SuG)6 sowie die VASA, Ab-

5  Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutz-
gesetz, USG; SR 814.01).

6  Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen 
(Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1).

geltungen an die Kosten von Untersuchungs-, Überwa-
chungs- und Sanierungsmassnahmen.

Die Abgeltungen werden nur geleistet, wenn die getrof-
fenen Massnahmen umweltverträglich7 und wirtschaft-
lich8 sind sowie dem Stand der Technik9 entsprechen. Sie 
werden den Kantonen nach Massgabe des Aufwandes 
ausbezahlt und betragen 40 bzw. 30 Prozent der anre-
chenbaren Kosten (vgl. Art. 32e Abs. 4 USG). 

Wenn die anrechenbaren Kosten 250 000 Franken über-
schreiten – was bei allen grossen Sanierungsprojekten 

7  Die Umweltverträglichkeit einer Massnahme ist gegeben, wenn diese die 
gesetzlichen Vorschriften zum Schutze der Umwelt einhält.

8  Wirtschaftlich ist die technisch geeignete und finanziell günstigste zur 
Verfügung stehende (notwendige) Massnahme.

9  Der Stand der Technik kennzeichnet einen fortschrittlichen Entwicklungs-
stand technologischer Verfahren, die sich in der praktischen Anwendung 
bewährt haben oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurden und nach 
den Regeln der Technik in der Praxis auf vergleichbare Standorte übertra-
gen werden können.

Abbildung 1

Controlling-Regelkreis mit dem Soll-Ist-Vergleich (Vergleich zwischen zugesichertem Projekt und dem aktuellen Projektstand). Bei festgestell-

ten Differenzen werden aufgrund einer Ursachen- und Auswirkungsanalyse allfällige Massnahmen aufzeigt. Je nach Umfang dieser Massnah-

men bedarf es u. U. einer neuen Zusicherung. Entscheid und Umsetzung der genehmigten Massnahmen stellen die letzten Etappen des 

Regelkreises dar.

Sanierungsvorhaben

Umsetzen der Massnahmen

zugesichertes Sanierungs-
projekt/Bauprojekt (SOLL)

Erfassen Projektstand (IST)

Soll-Ist-Vergleich 
(Δ)

Situation analysiert
Ursachen bekannt

Auswirkungen bekannt

Massnahmenplan (inkl. 
Auswirkungen auf  

zugesichertes Projekt)

Überarbeitung des Projekts 
und ggf. neue Zusicherung 

einholen

Entscheid
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der Fall ist – hat der Kanton das BAFU vor Sanierungs-
beginn anzuhören und beim BAFU eine Zusicherung ein-
zuholen (vgl. Art. 14 und 16 VASA.

Der zugesicherte Abgeltungsbetrag darf nur überschrit-
ten werden, wenn die Mehrkosten auf vom BAFU bewillig-
te Projektänderungen, auf ausgewiesene Teuerung oder 
andere nicht beeinflussbare Ursachen zurückzuführen 
sind (vgl. Art. 15 SuG). Wesentliche oder zu Mehrkosten 
führende Projektänderungen dürfen nur mit Genehmi-
gung des BAFU vorgenommen werden (vgl. Art. 27 SuG).

Grosse und komplexe Sanierungen haben meist auch Un-
wägbarkeiten, weshalb sich im Verlaufe der Umsetzung 
der Sanierungsmassnahmen häufig Änderungen und Op-
timierungen ergeben. Solche Projektänderungen können 
Kostenreduktionen aber häufiger auch Kostensteigerun-
gen zur Folge haben. Grundsätzlich darf davon ausgegan-
gen werden, dass die Kostentragenden wirtschaftlich und 
haushälterisch mit den finanziellen Ressourcen umgehen. 
Andererseits können Sonderinteressen des Standortei-
gentümers, wie die spätere Überbauung des Standorts 
auch zu Massnahmen führen, welche nicht dem primären 
Sanierungsziel entsprechen und somit nicht abgeltungs-
fähig sind. Bei einer Kostentragung von 40 % bzw. 30 % 
der Gesamtkosten über den VASA-Fonds ist das BAFU 
deshalb gemäss Subventionsgesetzgebung verpflichtet, 
die Projektänderungen vor deren Umsetzung auf die Be-
willigungsfähigkeit und Anrechenbarkeit zu prüfen.

Das allgemein einzuhaltende Vorgehen und die Anforde-
rungen an die VASA-Gesuche sind in der BAFU-Mittei-
lung «Abgeltung bei Untersuchung, Überwachung und 
Sanierung von belasteten Standorten» (2016) festgelegt. 
Der Kanton nimmt im Rahmen des VASA-Abgeltungs-
verfahrens in seiner Eigenschaft als Gesuchsteller im-
mer eine Vorprüfung der eingereichten Dokumente vor. 
In diesem Sinne prüft er auch die gemäss Kapitel 3 bis 
7 eingereichten Dokumente und leitet sie zusammen mit 
seiner Einschätzung ans BAFU zur abschliessenden Prü-
fung weiter. Dabei kontrolliert er auch, ob im Vergleich 
zum bisher genehmigten Projekt wesentliche Änderungen 
geplant sind und teilt dies dem BAFU mit. Gleichzeitig 
teilt der Kanton dem BAFU auch diejenigen wesentlichen 
Projektänderungen mit, die aufgrund von begründeten 
Sofortmassnahmen bereits eingetreten sind.

Um rechtzeitig klären zu können, ob es bei Projektän-
derungen oder Mehrkosten nur einer einfachen Zustim-
mung oder aber einer erneuten Zusicherungsverfügung 
des BAFU bedarf, ist das BAFU möglichst frühzeitig zu 
informieren. Andernfalls könnte der Anspruch auf Ab-
geltungen gekürzt werden oder vollständig erlöschen. 
Damit Projektänderungen zeitnah geprüft und geneh-
migt werden können, wird das BAFU seinerseits für das 
Controlling-pflichtige Grossprojekt einen sachkundigen 
Projektverantwortlichen definieren, welcher das Projekt 
seitens BAFU eng begleitet.

Bei grossen Sanierungsprojekten, wo aufgrund der Kom-
plexität und der hohen Kosten häufig mit Projektände-
rungen oder Kostenabweichungen zu rechnen ist, macht 
es Sinn, ein detailliertes Controlling durchzuführen. Die 
konkrete Controlling-Konzeption und -Durchführung wird 
im Rahmen des Abgeltungsverfahrens seitens der Bun-
dessubventionsbehörde mittels Auflagen in der Zusiche-
rungsverfügung verlangt, um sicherzustellen, dass die 
Abgeltung zweckentsprechend verwendet und die Aufga-
be kostengünstig, zeit- und sachgerecht erfüllt wird (vgl. 
Art. 17 Abs. 3 Bst. c SuG). Das vom Sanierungspflichtigen 
zu erbringende Reporting über die Resultate des Cont-
rollings gegenüber dem VASA-Gesuchsteller und damit 
auch gegenüber der Bundessubventionsbehörde stützt 
sich auf die Auskunftspflicht gemäss Artikel 11 SuG.
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1.3 Anwendungsbereich

In der Regel gelangt die vorliegende Mitteilung bei Sanie-
rungsprojekten mit anrechenbaren Kosten ab einer Grö-
ssenordnung von 10 Mio. Franken zur Anwendung. Das 
BAFU behält sich aber ausdrücklich vor, im Rahmen der 
Anhörung die Mitteilung bei erhöhten Projektrisiken auch 
bei kostengünstigeren Sanierungsprojekten zur Anwen-
dung zu bringen. 

Bei der Beurteilung der Projektrisiken berücksichtigt das 
BAFU insbesondere folgende komplexitätsbildenden Kri-
terien (siehe dazu auch die Publikationen «Projektma-
nagement von komplexen Altlastensanierungen»10 und 
«Evaluation von Sanierungsvarianten»11):

• zu erwartende Kostenhöhe;
• Ausmass der Kostenunsicherheiten;
• Dauer der Sanierung;
• Machbarkeit und Wirksamkeit der geplanten Mas s-

nahme;
• Umweltverträglichkeit und ökologischer Nutzen;
• evtl. gleichzeitig geplante Bauvorhaben;
• politisches Umfeld der Sanierung.

10  BAFU 2013: Projektmanagement bei komplexen Altlastensanierungen. 
Grundlagen für die Praxis. UW-1305-D. www.bafu.admin.ch/ 
publikationen/publikation/01707

11  BAFU 2014: Evaluation von Sanierungsvarianten. UV-1401-D.  
www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01755

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01707
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01707
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01755/
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2 Sanierungsablauf und Controlling
2.1 Zweck

Das Controlling ist ein wesentliches Instrument des Ma-
nagements von grossen und komplexen Altlastensanie-
rungen und dient den Projektverantwortlichen12 dazu, 
zeitnah wesentliche Abweichungen erkennen und Kor-
rekturmassnahmen ergreifen zu können (siehe Abb. 1).

Übergeordneter Zweck des hier beschriebenen Cont-
rollings ist es, sicherzustellen, dass auch bei wesentli-
chen Projektänderungen dem jeweils aktuellen Stand der 
Technik und den Anforderungen an Umweltverträglich-
keit und Wirtschaftlichkeit des Projekts entsprochen wird, 
damit jederzeit die Voraussetzungen für VASA-Abgeltun-
gen erfüllt sind.

Wann konkret eine Änderung als «wesentlich» zu taxieren 
ist, lässt sich nur projektspezifisch im Einzelfall festle-
gen und ist insbesondere abhängig vom Gesamtumfang 
und der Risikobeurteilung für das Projekt. Sie bezieht sich 
jedoch immer entweder auf eine der klassischen Cont-
rolling-Dimensionen Kosten, Leistung und Termine oder 
auf die Schlüsselelemente des Projektmanagements (z.B. 
Projektorganisation, -risiken, -änderungen, Reporting). 
Das BAFU und der für den Standort zuständige Kanton 
haben sich zu Beginn der Realisierungsphase darüber 
abzustimmen, ab wann die Schwelle zu einer «wesent-
lichen Änderung» als überschritten gilt13. Das BAFU legt 
in der Zusicherungsverfügung diese Schwellen möglichst 
präzise fest. Das BAFU bzw. der/die entsprechende Pro-
jektverantwortliche des BAFU begleiten das Projekt bei 
seiner Umsetzung und prüfen bzw. beurteilen auf Antrag 
des Kantons zeitnah die wesentlichen Projektänderungen.

12 Projektverantwortliche des Sanierungsunternehmens, des Sanierungs-
pflichtigen, des Kantons und des Bundes.

13 Detaillierter Beschrieb in Kapitel 3.6.2.
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2.2 Meilensteine des Controllings

Verlangt das BAFU bei einem Altlastensanierungsprojekt 
ein Controlling, sieht diese Mitteilung folgenden Ablauf 
vor:

Tabelle 1

Meilensteine des VASA-Controllings.

Projektphasen/ 
Meilensteine

Aktivität / Dokumentation Kapitel

VASA-Anhörung BAFU verlangt Controllingkonzept 1

Das BAFU verlangt in seiner Stellungnahme zur Anhörung die Erarbeitung des Controllingkonzepts 1. 
Gestützt darauf fordert der Kanton den Sanierungspflichtigen auf, im Rahmen des Sanierungsprojekts das 
Controllingkonzept 1 zu erarbeiten.

3

Erarbeitung des 
Sanierungsprojekts

Sanierungspflichtiger erarbeitet Controllingkonzept 1

Der Sanierungspflichtige reicht das Controllingkonzept 1 zusammen mit dem Sanierungsprojekt dem 
Kanton zur Prüfung und Genehmigung ein. 

3

Sanierungsverfügung Kanton erlässt die Sanierungsverfügung

Der Kanton prüft das Sanierungsprojekt und das Controllingkonzept 1 und reicht diese, sofern genehmi-
gungsfähig, zusammen mit der Sanierungsverfügung dem BAFU im Rahmen des Zusicherungsgesuchs ein.

3

Zusicherungs-
verfügung

BAFU legt Controlling fest

Das BAFU prüft das Controllingkonzept 1 und verlangt im Rahmen der Zusicherungsverfügung dessen 
Umsetzung sowie die spätere Ergänzung/Vertiefung zum Controllingkonzept 2.

3

Vergabe und Ausfüh-
rungsprojektierung

Anhörung der Behörden bei Unternehmervariante oder höheren Kosten gegenüber der Zusicherung 

Soll die Sanierung aufgrund einer Unternehmervariante erfolgen, so prüfen die Behörden aufgrund der 
Vergabeunterlagen oder des Ausführungsprojekts, ob sich daraus wesentliche Projektänderungen oder 
Mehrkosten ergeben oder abzeichnen. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn zwar eine Sanierung entspre-
chend Sanierungsprojekt erfolgt, aber gegenüber der Zusicherung Mehrkosten entstehen.

4

Unmittelbar vor  
Beginn der Sanie-
rungsarbeiten

Ergänzung/Vertiefung zum Controllingkonzept 2

Nach der Vergabe der Arbeiten durch den Sanierungspflichtigen hat dieser im Rahmen der Ausführungs-
projektierung das Controllingkonzept 1 zum Controllingkonzept 2 zu konkretisieren und zu aktualisieren. 
Das neue genehmigungsfähige Konzept ist vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten dem Kanton, und von 
diesem dem BAFU zur Prüfung und Freigabe zu unterbreiten.

5

Laufend während den 
Sanierungsarbeiten

Laufendes Controlling und Dokumentation in den Statusberichten

Während der Umsetzung der Sanierungsmassnahmen führt der Sanierungspflichtige laufend das Cont-
rolling entsprechend Controllingkonzept 2 durch und erstellt im genehmigten Rhythmus die im Controlling-
konzept 2 beschriebenen Statusberichte, die er dem Kanton und von diesem dem BAFU zur Prüfung 
zustellt. Die Behörden prüfen dabei, ob sich daraus wesentliche Projektänderungen oder Mehrkosten 
ergeben oder abzeichnen. Tritt dieser Fall ein, erstellt der Sanierungspflichtige einen Projektänderungs-
antrag, den die Behörden prüfen und ggf. genehmigen.

6

nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten

Sanierungsbericht

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden die Resultate des Controllings im Rahmen des Sanie-
rungsberichts dokumentiert. Die Beurteilung des Sanierungserfolgs auf Basis des Sanierungsberichts 
bildet die Grundlage für die entsprechende VASA-Abschlusszahlung des BAFU.

7
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Die Verantwortlichkeiten der diversen Akteure im Rahmen 
des Controllings zu verschiedenen Projektphasen sind 
auch im Anhang A wiedergegeben.

Sämtliche im Rahmen des Controllings verlangten Doku-
mente und Nachweise gehen vom Sanierungspflichtigen 
zur Vorprüfung an die Altlasten-Vollzugsbehörde (Kanton) 
und nur wenn von Letzterer für gut befunden an die Sub-
ventionsbehörde (BAFU).

Abbildung 2

Meilensteine der Altlastenbearbeitung (rote Karos), des VASA-Verfahrens und des VASA-Controllings.
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3 ControllingKonzept 1
Für das vom Sanierungspflichtigen zu erstellende Cont-
rolling-Konzept 1 werden im VASA-Abgeltungsverfahren 
als wesentliche Controlling-Elemente betrachtet:

• die drei klassischen Projektziele: Leistung/Qualität, 
Kosten und Termine (siehe Kap. 3.2 – 3.4),

• sowie einige spezifische Elemente des Projektmanage-
ments:

• die Projektorganisation (siehe Kap. 3.1),
• die Projektrisiken (siehe Kap. 3.5),
• die Projektänderungen und (siehe Kap. 3.6),
• das entsprechende Reporting (siehe Kap. 3.7).

Abbildung 3

Dreieck der Projektziele.

Die im Folgenden beschriebenen Anforderungen an das 
Controlling-Konzept und die zugehörigen Dokumente be-
ziehen sich immer auf diese Controlling-Elemente.

Im Controlling-Konzept sollen bereits auf der Stufe Sa-
nierungsprojekt die Grundlagen für das Controlling der 
Sanierungsrealisierung erstellt werden. Damit wird im 
späteren Verlauf der Bearbeitung Zeit gewonnen. 

Da im Verlaufe der Projektierung die Planungsgrund-
lagen zunehmend detaillierter werden, ist das Cont-

rolling-Konzept vom Sanierungspflichtigen in zwei Stufen 
zu erarbeiten. Die erste Stufe des Controlling-Konzeptes 
zum Zeitpunkt des Sanierungsprojektes wird als Cont-
rolling-Konzept 1 bezeichnet und hat überwiegend den 
Charakter eines Grobkonzepts.

Die inhaltlichen Detailinformationen zur Ausgestaltung 
der konkreten Controlling-Instrumente liegen oftmals 
erst nach der Vergabe der Sanierungsleistungen vor. 
Deshalb sind sie auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
vor Sanierungsbeginn, als Fortschreibung und Konkre-
tisierung des Controlling-Konzeptes 1 zum detaillierten 
Controlling-Konzept 2 (siehe Abb. 2 und Kap. 5) zu er-
arbeiten. 

Die Vergabe der Sanierungsleistungen erfolgt in der Re-
gel durch Verträge mit den spezialisierten Leistungser-
bringern (Sanierungsunternehmen, Entsorger, Ingenieure, 
Analysenlabors, Gutachter, etc.). Die Einhaltung der ver-
traglichen Leistungen stellt der Auftraggeber bzw. Sa-
nierungspflichtige üblicherweise im Rahmen seines Ver-
tragsmanagements sicher, dessen Grundlagen er mit dem 
Ausführungsprojekt und der Vorbereitung von Ausschrei-
bungsunterlagen aufstellt. Das Vertragsmanagement 
dient der Prüfung der zwischen Sanierungspflichtigem 
und dessen Vertragspartnern eingegangen Verpflichtun-
gen und deren vertragsgemässer Erfüllung. Dazu wer-
den vertragsspezifisch verbindliche Zwischentermine und 
Meilensteine vereinbart und Soll-Werte für Leistung/
Qualität, Kosten und Termine definiert, die während der 
Vertragsdauer laufend im Vertrags-Controlling mit den 
Ist-Werten verglichen werden. Dieses Vertrags-Cont-
rolling bildet eine wichtige Grundlage für das in dieser 
Vollzugshilfe beschriebene VASA-orientierte Controlling. 
Der im Vertrags-Controlling definierte Leistungskatalog 
und die Soll-Werte lassen sich direkt oder in aggregierter 
Form ins Controlling-Konzept 2 übernehmen.

In den folgenden Kapiteln 3.1 bis 3.7 werden grundsätzlich 
alle Vorgaben und Anforderungen für die jeweiligen Cont-
rolling-Elemente des Controlling-Konzeptes benannt so-
wie Hinweise zur Detaillierungstiefe im Controlling-Kon-
zept 1 und 2 gegeben. Im Anhang B dieser Mitteilung 
wird dann noch einmal tabellarisch dargestellt, welche 

Leistung/
Qualität

KostenTermine

Controlling
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Inhalte davon bereits im Controlling-Konzept 1 enthalten 
sein müssen und welche Inhalte im Controlling-Konzept 2 
noch zu ergänzen bzw. zu konkretisieren sind.

3.1 Projektorganisation

3.1.1 Zweck
Komplexe Projekte stellen hohe Anforderungen an die 
Projektorganisation, da der Umgang mit komplexen Auf-
gabenstellungen ein klar strukturiertes und der Viel-
schichtigkeit angemessenes Vorgehen erfordert. 14

Für den Projekterfolg ist es zielführend, wenn der Sanie-
rungspflichtige frühzeitig eine Projektorganisation fest-
legt, in der die Projektstruktur sowie die Zuständigkeiten, 
Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse ein-
deutig definiert und transparent aufgezeigt werden. Dies 
dient sowohl im internen Projektprozess des Sanierungs-
pflichtigen einer klaren Aufgabenverteilung und schafft 
auch für externe Projektbeteiligte, wie dem Kanton oder 
dem BAFU, eine gute Grundlage für die gemeinsame Pro-
jektkommunikation. 

Die Projektorganisation soll einen effizienten und rei-
bungsarmen Projektablauf sicherstellen und gleichzeitig 
die Voraussetzungen für ein zeitnahes und effizientes 
Controlling schaffen. 

3.1.2 Inhalte
Es empfiehlt sich, bei der Entwicklung der Projektorga-
nisation Anforderungsprofile für die Schlüsselpersonen 
der Projektleitung, der Qualitätssicherung sowie für die 
benötigten Spezialisten zu definieren.

Für das Controlling-Konzept ist die Erarbeitung folgender 
Unterlagen bzw. Instrumente erforderlich:

• Projektorganigramm 
als grafische Darstellung der Verantwortungsträger (Gre-
mien und Personen) (siehe z.B. Abb. 4) mit deren Rechts-
form inklusive Benennung der Stellvertretungen sowie ggf. 
Vertragsdokumenten zur Regelung der Zusammenarbeit.

14  Zu diesem Thema sind im Kap.5.4 der erwähnten Umwelt-Wissen-Publika-
tion «Projektmanagement bei komplexen Altlastensanierungen» des BAFU 
umfangreiche weiterführende Informationen zu finden.

• Pflichtenheft zum Projektorganigramm 
zur eindeutigen Benennung und Zuordnung der Funk-
tionen, Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse 
der einzelnen Beteiligten.

• Projektstrukturplan 
als grafische Darstellung von z. B. Teilprojekten, Lo-
sen, Arbeitspaketen sowie deren Abhängigkeiten und 
Schnittstellen.

• Festlegung eines Sitzungswesens 
für einen regelmässigen zeitnahen Informationsaus-
tausch und zur Abstimmung zwischen den internen und 
externen Projektbeteiligten inklusive Protokollierung.

• Projektkommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung
mit Festlegungen zur Information, Abstimmung und 
Veröffentlichung wesentlicher Projektinhalte für inter-
ne und externe Projektbeteiligte bzw. für das Stake-
holder-Management und insbesondere für die Notfall-
kommunikation.

Da sich mit fortschreitendem Projektablauf der Umfang 
und der Detaillierungsgrad von Projektinhalten und -be-
teiligten ändern können, ist es notwendig, die Projektor-
ganisation in den einzelnen Projektphasen kontinuierlich 
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zeit-
gleich sind auch die vorgenannten Unterlagen entspre-
chend nachzuführen.

In der Regel wird die Projektorganisation in der Projek-
tierungsphase zunächst nur eine einfache Gliederung 
benötigen. Mit Beginn der Sanierungsrealisierung sind 
zunehmend mehr Unternehmen im Projekt beteiligt, die 
Anzahl der direkten und indirekten Stakeholder nimmt zu 
und die Öffentlichkeitsarbeit wird anspruchsvoller. Damit 
erfordern sowohl die interne Projektorganisation als auch 
die externe Projektkommunikation einen höheren Detail-
lierungsgrad.

Deshalb ist im Controlling-Konzept 1 die Erstellung eines 
groben Projektorganigramms mit Pflichtenheft sowie die 
Grobkonzeption der Projektstruktur, des geplanten Sit-
zungswesens und der Kommunikation zunächst ausrei-
chend. Im späteren Controlling-Konzept 2 (siehe Kap. 5) 
sind diese Unterlagen im Hinblick auf die Sanierungsrea-
lisierung jedoch inhaltlich zu vertiefen und auf den erwei-
terten Kreis der Beteiligten zu erweitern (siehe Anhang 
B.1).
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Hinweis:

In bestimmten Fällen ergibt es sich, dass der Kanton 
sowohl als Vollzugsbehörde als auch als Sanierungs-
pflichtiger auftritt. Um hieraus allfällig resultierende In-
teressenkonflikte zu vermeiden, sind die Empfehlungen in 
Kapitel 5.4.1 der BAFU-Publikation «Projektmanagement 
bei komplexen Altlastensanierungen» zu beachten, ins-
besondere die folgenden Grundsätze:

• eine klare Trennung der Zuständigkeiten einführen, vor 
allem indem darauf geachtet wird, dass die Interessen 
der Beteiligten durch verschiedene Dienststellen oder 
Abteilungen vertreten werden;

• Plattformen und Prozesse für die Verhandlungen sowie 
für die Schlichtung verwaltungsinterner Meinungsver-
schiedenheiten definieren; 

• bei nicht vereinbaren Standpunkten festlegen, wie und 
von welcher Instanz das Schiedsverfahren ausgeübt 
wird (Eskalationsverfahren).

Behörden Sanierungspflichtiger/Bauherr Sanierungsunternehmer Begleitkommission
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Abbildung 4

Beispiel eines Projektorganigramms.
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3.2 Leistung/Qualität

3.2.1 Zweck
Auf Basis der AltlV und der zugehörigen Vollzugshilfen 
werden mit der Sanierungsverfügung und dem Sanie-
rungsprojekt die Sanierungsziele vorgegeben. In der wei-
teren Projektentwicklung hat der Sanierungspflichtige 
daraus die Leistungs- und Qualitätsziele der Sanierung 
als verbindliche Soll-Werte abzuleiten und zu definieren. 
Er hat während der Sanierung mit einem Leistungs- und 
Qualitätscontrolling zu jeder Zeit eine zielorientierte und 
qualitätsgerechte Leistungsausführung sicherzustellen 
und er hat zu gewährleisten, dass er frühzeitig und nicht 
erst am Projektende erkennen kann, ob die Projektziele 
bzw. die Soll-Werte erreicht werden. Wenn sich ein Nicht-
erreichen dieser Projektziele bzw. Soll-Werte abzeichnet, 
sind rechtzeitig Gegenmassnahmen zu ergreifen. 

Zu beachten: Leistungs- und Qualitätsänderungen haben 
stets auch Auswirkungen auf die Kosten- und Terminziele 
des Projekts, die im Controlling abgebildet werden (Drei-
eck der Projektziele, Abb. 3). 

3.2.2 Inhalte
Zu den altlasten- und abfallrechtlichen Leistungs- und 
Qualitätsanforderungen hat das BAFU zahlreiche Publi-
kationen veröffentlicht.15

Die im Sanierungsprojekt definierten Sanierungszie-
le sind in das Ausführungsprojekt zu übernehmen und 
bau- bzw. verfahrensspezifisch mit detaillierteren Leis-
tungs- und Qualitätsvorgaben im Sinne von verbindlichen 
Soll-Werten zu konkretisieren. Hierzu sind in der Regel 
Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnisse 
mit konkreten Leistungspositionen und Mengenanga-
ben zu erstellen. Im Leistungs- und Qualitätscontrolling 
sind Verfahren zur Überwachung und Prüfung dieser 
Soll-Werte zu konzipieren. Sie müssen einen eindeutigen 
Soll-Ist-Abgleich ermöglichen. 

Für das leistungs- und qualitätsbezogene Controlling 
sind im Controlling-Konzept folgende Instrumente bzw. 
Unterlagen bereitzustellen:

15  Siehe www.bafu.admin.ch/altlasten/12103

• Vorgaben für Leistungsrapporte inkl. zugehöriger Aus-
massunterlagen,

• Vorgaben zur Überprüfung des Fertigstellungsgrades 
einzelner Teilleistungen,

• Vorgaben für Teilleistungs- und Leistungsabnahmen 
inkl. deren Protokollierung,

• Vorgaben für Entsorgungsberichte sowie für die erfor-
derlichen Nachweisunterlagen.

Diese Unterlagen und Instrumente können im Sanie-
rungsprojekt und somit im Controlling-Konzept 1 zu-
nächst nur konzeptionell vorbereitet werden. Im späteren 
Controlling-Konzept 2 (siehe Kap. 5) sind sie zu konkreti-
sieren resp. detailliert zu erarbeiten und vorzulegen (sie-
he Anhang B.2). Sie können auch für das leistungs- und 
qualitätsbezogene Controlling im Rahmen des Vertrags-
managements verwendet werden.

3.3 Kosten

3.3.1 Zweck
Mit der Zusicherung zum Sanierungsprojekt stellt das 
BAFU die VASA-Mittel dem Gesuchsteller verbindlich in 
Aussicht. Es ist somit notwendig, dass vom Sanierungs-
pflichtigen bereits mit dem Sanierungsprojekt die Kos-
ten der Sanierung als Soll-Werte definiert und Verfahren 
und Massnahmen zu deren Einhaltung und Prüfung im 
Rahmen seines Controllings nachvollziehbar konzipiert 
werden. 

3.3.2 Inhalte
Bereits zu Beginn des Sanierungsprojektes sollten ein-
heitliche Kosten-Hauptgruppen und Elementgruppen ein-
deutig und logisch erweiterbar für die späteren Elemente 
im Ausführungsprojekt definiert werden. Diese Gruppen 
und Elemente sind ohne Ausnahme identisch bei allen 
späteren Dokumentationen und Rechnungslegungen zu 
verwenden. Nur dadurch kann eine nachvollziehbare und 
transparente Kosten- und Leistungszuordnung von der 
Zusicherung bis zur Abgeltung vorgenommen werden.

Für das kostenbezogene Controlling sind im Cont-
rolling-Konzept folgende Instrumente bzw. Unterlagen 
bereitzustellen:

http://www.bafu.admin.ch/altlasten/12103
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• Kosten-Hauptgruppen und Elementgruppen
Strukturierte und eindeutige Definition von Hauptgrup-
pen und zugehörigen Elementgruppen zur Kostenpla-
nung sowie zur aktuellen und regelmässigen Erfassung 
des Ist-Standes der Projektkosten bei Rechnungs-
prüfungen. Die Struktur kann sich am Baukostenplan 
Tiefbau gem. SN 506 512 «Baukostenplan Tiefbau» 
und am Normenpositionskatalog (NPK) 216 «Altlasten, 
belastete Standorte und Entsorgung» orientieren. Die-
se sind hierarchisch aufgebaut und arbeiten mit drei 
normierten Ebenen, denen jeweils Kosten und Bezugs-
grössen zugeordnet sind:

 − Hauptgruppe (A-Z)
 − Elementgruppe (numerisch, anschl. an Hauptgruppe)
 − Element (numerisch, anschl. an Elementgruppe, 
durch Punkt getrennt)

• Budgetierungstabelle Soll-Werte (Kostenplan)
Darstellung der Gesamt- und Einzelkosten mit Zuord-
nung von Hauptgruppen und Elementgruppen des Sa-
nierungsprojektes als Soll-Werte (Fortschreibung nach 
Zusicherung).

• Instrumente zur Ermittlung der aktuellen Ist-Werte 
(Kostenverfolgung):
Je Projektphase:

 − Fortschreibung der Gesamt- und Einzelkosten ge-
mäss Elementgliederungen 

 − Zuordnung dieser Gesamt- und Einzelkosten auf die 
konkreten Leistungserbringer (z. B. Baufirma A, In-
genieur B, Labor C …) 

 − Fortschreibung der Gesamt- und Einzelkosten mit 
Zuordnung von Hauptgruppen und Elementgruppen 
anhand der aktuellen vertragsgemässen Abrech-
nungen und Rechnungsprüfungen

 − Erkennen und Prüfen von zusätzlichen oder abwei-
chenden Leistungen aus dem Vertragsmanagement 
der Leistungen/Qualitäten (siehe Kap. 3.2) und dar-
aus resultierender Mehr- und Minderkosten

 − Fortschreibung der Gesamt- und Einzelkosten mit 
Zuordnung von Hauptgruppen und Elementgruppen 
anhand der geprüften und bestätigten Mehr- und 
Minderkosten

• Cost-to-complete (Kosten bis zur Fertigstellung) 
Instrumente zur Ermittlung der Kennzahl Cost-to-com-
plete anhand der Ist-Werte der Abrechnung und den 
geprüften Mehr- und Minderkosten im Vergleich mit den 
Soll-Werten der Kostenplanung (Budgetierungstabelle).

• Konzeption der projektbezogenen Buchführung und 
Einrichtung externer Prüfstellen
Projektbezogene Kostenerfassung aller Vertragsver-
hältnisse durch Belege und Rechnungen sowie Über-
prüfung dieser durch externe Prüfstellen.

Die aus den Hauptgruppen und Elementgruppen be-
stehende Gliederung sowie die Budgetierungstabelle 
sollen mit dem Sanierungsprojekt und somit im Cont-
rolling-Konzept 1 bereits aufgestellt werden. Eine Detail-
lierung und die Ergänzung mit den Konzepten zur Kosten-
verfolgung, zur Überwachung Cost-to-complete und der 
projektbezogenen Buchführung sind dann im späteren 
Controlling-Konzept 2 (siehe Kap. 5) vorzunehmen (siehe 
Anhang B.3). 

Wie in Bezug auf Leistung und Qualität sollten auch bei 
den Kosten Struktur und Aufbau des Controlling-Kon-
zepts 1 auf die Controlling-Elemente des kostenbezoge-
nen Vertragsmanagements abgestimmt sein.

3.4 Termine

3.4.1 Zweck
Mit der Sanierungsverfügung genehmigt die Behörde 
auch die Terminplanung des Sanierungspflichtigen und 
gibt nötigenfalls zur dringlichen Gefahrenabwehr einen 
Termin für den Sanierungsbeginn vor. 

Um die Einhaltung der behördlich vorgegebenen Fristen 
und der vertraglichen Terminziele sicherzustellen, ist ein 
kontinuierliches Überwachen des aktuellen Ist-Standes 
der Sanierungsumsetzung im Projekt unerlässlich. Un-
vorhergesehenes, von der Planung abweichende Rand-
bedingungen oder Mengenänderungen können schnell zu 
deutlichen Terminverzögerungen führen. Aus diesen re-
sultieren dann häufig relevante Kostenänderungen oder 
Gefährdungen der Leistungsziele (Dreieck der Projekt-
ziele, Abb. 3). Der Sanierungspflichtige muss somit für 
Beginn, Durchführung und Beendigung der einzelnen Sa-
nierungsleistungen verbindliche Termine aufstellen und 
die Überwachung der Termine im Rahmen seines Cont-
rollings konzipieren.
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3.4.2 Inhalte
Für das terminbezogene Controlling sind im Cont-
rolling-Konzept folgende Instrumente bzw. Unterlagen 
bereitzustellen:

• Unterlage Projektablaufplanung Soll-Werte (Basis-
plan)
Darstellung von Leistungszeiträumen und deren Ab-
hängigkeiten, Meilensteinen, Zwischen- und Endtermi-
nen, z. B. als Balkenplan.

• Instrumente zur Terminverfolgung Ist-Werte (Fort-
schrittsplan) 
Darstellung des Fertigstellungsgrades (siehe Kap. 3.2) 
und des erfassten Ist-Standes der terminlichen Leis-
tungserbringung im Vergleich zum Basisplan.

• Time-to-complete (Zeitbedarf bis zur Fertigstellung) 
Instrumente zur Ermittlung der Kennzahl Time-to-com-
plete anhand der Ist-Werte der Terminkontrolle und 
Vergleich mit den Soll-Werten der Basisplanung.

Der Basisterminplan kann mit dem Sanierungsprojekt 
und somit im Controlling-Konzept 1 bereits aufgestellt 
werden. Eine Detaillierung sowie der aus dem Basis-
plan abgeleitete Fortschrittsplan ist dann gemeinsam 
mit den konzeptionellen Überwachungsvorgaben für 
Time-to-complete im späteren Controlling-Konzept 2 
(siehe Kap. 5) vorzulegen (siehe Anhang B.4). 

Struktur und Aufbau des Controlling-Konzepts 1 bzw. 2 
sollten auf die Controlling-Elemente des Vertragsma-
nagements abgestimmt sein. Dadurch lassen sich Sy-
nergien nutzen und Redundanzen bzw. Widersprüche 
vermeiden.

Bei der Aufstellung des Basisterminplans sind als 
Soll-Werte die Gesamt- und Einzeltermine gemäss ver-
fügtem Sanierungsprojekt sowie die später vertraglich 
vereinbarten Einzeltermine je Leis tungserbringer zu defi-
nieren. Im geplanten Projektablauf sind wesentliche Ter-
mine und Leis tungsfertigstellungen (z.B. Teilabnahmen) 
als Meilensteine hervorzuheben.

Im Rahmen der Konzeption der Ablaufplanung ist der 
zeitkritische Weg des Projektes zu ermitteln und auszu-
weisen. Dieser zeigt auf, welche Teilleistungen für das Er-
reichen des zeitlichen Gesamtzieles die oberste Priorität 

haben. Verzögerungen bei diesen Teilleistungen führen 
sofort zu zeitlichen Verzögerungen des Gesamtzieles.

Grundsätzlich sollen in der Projektablaufplanung ange-
messene Pufferzeiten berücksichtigt werden, um Verzö-
gerungen einzelner Teilleistungen noch während der Re-
alisierung des Gesamtprojektes kompensieren zu können.

Zur Erfassung der Ist-Werte für Termine sind Instrumente 
vorzusehen, mit denen der Leistungsstand der jeweiligen 
Teilleistungen und der daraus resultierende Zeitbedarf 
bis zur Fertigstellung kontinuierlich überwacht wer-
den können. Hierzu ist in Verbindung mit anderen Con-
trolling-Instrumenten, wie z.B. den Leistungsrapporten 
und dem Sitzungswesen (z.B. Bausitzungen), der Stand 
der Leistungserbringung bezogen auf die vereinbarten 
Termine abzufragen und zu dokumentieren. Die erfassten 
Ist-Werte sind dann in der Projektablaufplanung als Fort-
schrittsplan zu dokumentieren und mit den Soll-Werten 
des Basisplans zu vergleichen. Anhand dieses Vergleichs 
ist zu bewerten, ob das Projekt terminlich plangemäss 
läuft oder ob Abweichungen aufgetreten oder zu erwar-
ten sind. Dementsprechend ist die Projektablaufplanung 
kontinuierlich fortzuschreiben. 

3.5 Projektrisiken

3.5.1 Zweck
Bei Bauprojekten und insbesondere bei Altlastensanie-
rungen treten häufig unvorhergesehene Sachverhalte 
oder Abweichungen infolge von wachsendem Erkennt-
nisfortschritt während der Durchführung auf. Diese Un-
wägbarkeiten stellen Risiken für die Einhaltung der fest-
gelegten Leistungen/Qualitäten, Kosten und Termine dar, 
die bei Eintritt mit ihren Auswirkungen die gesetzten Ziele 
oft gefährden. Als Projektrisiken werden alle Einflüsse 
bezeichnet, die das Erreichen der jeweiligen Projektziele 
erschweren oder sogar unmöglich machen. Unvorherge-
sehene Sachverhalte oder Abweichungen können jedoch 
auch positive Änderungen und somit Chancen sein, die 
die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Projektziele 
erhöhen.

Damit in der Realisierungsphase der Sanierung Projekt-
risiken nicht unvorbereitet erst beim Eintreten oder viel-
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leicht noch später erkannt werden, sind mögliche Risiken 
frühzeitig und vollständig zu analysieren und zu beurtei-
len. Bei sich negativ auswirkenden Projektrisiken sind 
Massnahmen zur Minimierung zu planen und einzuleiten. 
Rechtzeitige Korrekturen begrenzen bzw. verhindern ne-
gative Auswirkungen auf das Projekt und die Projektziele.

3.5.2 Inhalte
Für die Analyse und das Management von Projektrisiken 
ist im Controlling-Konzept die Konzeption der folgenden 
Elemente erforderlich:

• Risikoanalyse
Identifizierung und Bewertung von Risiken nach Risiko-
kategorien auf Basis einer Bewertungsmatrix.

• Risikomanagement
Priorisierung der bewerteten Risiken, Ableitung von 
Massnahmen, Überwachung der Massnahmenumset-
zung, regelmässige Evaluierung der Risiken über die 
gesamte Projektlaufzeit, Dokumentation und Bericht-
erstattung.

Für ein frühzeitiges Risikomanagement muss der Sanie-
rungspflichtige bereits mit dem Sanierungsprojekt eine 
Risikoanalyse für alle folgenden Projektstufen bis hin zur 
Sanierungsrealisierung vornehmen und dokumentieren. 
Diese Analyse bildet die erste Grundlage, um Risiken als 
Chancen oder als Gefahren in ihrem Gesamtzusammen-
hang zu identifizieren und nach einheitlichen Grundsät-
zen zu bewerten. Der Sanierungspflichtige hat im Con-
trolling-Konzept 1 die Konzeption seiner Risikoanalyse 
und seines Risikomanagements, sowie dessen Instru-
mente und Zeitpunkte zu beschreiben. 

Die erste Risikoanalyse ist mit dem Controlling-Konzept 
1 auf dem Kenntnisstand des Sanierungsprojektes zu 
erstellen und den Behörden vorzulegen. Die Risikoana-
lyse ist in den folgenden Projektstufen mit fortschreiten-
dem Kenntnisstand immer wieder neu vorzunehmen und 
nachzuführen. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten ist die 
Risikoanalyse zusammen mit dem Controlling-Konzept 2 
erneut bei den Behörden einzureichen.

Voraussetzung für die Risikoanalyse ist die Risikoiden-
tifizierung, die z.B. in Form eines Brainstormings auf 
Grundlage von Erfahrungen des Projektteams und aus 

vergleichbaren Sanierungsprojekten oder durch Exper-
teninterviews erfolgen kann. Die Risikoidentifizierung 
erfordert grundsätzlich eine offene und ehrliche Projekt-
kultur und -kommunikation.

Als Risikoarten sind mindestens die folgenden Kategorien 
abzudecken:

• Altlastenrisiken (Ausdehnung, Schadstoffgehalte etc. 
der Altlast)

• Vertragsrisiken (Planungsfehler, Witterung, Preisstei-
gerung etc.)

• Technische Risiken (Emissionsschutz, Standsicherheit 
etc.)

• Organisatorische Risiken (Unfälle, Logistik, Ausfall 
Schlüsselpersonen etc.)

• Verfahrensrisiken (Behördenentscheid, Öffentlichkeit 
etc.)

Daneben wird darauf hingewiesen, dass auch (noch) 
nicht identifizierbare Risiken vorhanden sein können (so-
genannte unknown unknowns). Ihre Zahl ist durch die 
Konzeption geeigneter Prozesse (zum Beispiel System-
betrachtung der Wirkungszusammenhänge, Einbindung 
möglichst verschiedenartiger Perspektiven) auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Die identifizierten Risiken sind in der Regel in einer Liste 
zusammenzustellen, eindeutig zu benennen und hinrei-
chend zu beschreiben. Dabei sind die jeweils ermittel-
ten Risiken mit Ursache, Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Auswirkung auf Leistung/Qualität, Kosten und Termine 
zu charakterisieren. 

Aufbauend auf der Liste der Risikoidentifizierung soll 
dann eine Analyse und Priorisierung der Risiken, z.B. auf 
der Grundlage der folgenden Bewertungsmatrix für Scha-
densauswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit, erfolgen:

Anhand der Bewertung der Risiken für die einzelnen Risi-
kokategorien ist für das Gesamtprojekt das Gesamtrisiko 
zum Zeitpunkt der Bewertung monetär zu quantifizieren.

Hinweis: Weitere Empfehlungen zum Risikomanagement 
finden sich in der BAFU-Publikation «Projektmanage-
ment bei komplexen Altlasten sanierungen».
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3.6 Projektänderungen

3.6.1 Zweck
Änderungen zum ursprünglich geplanten Projekt sind im 
Rahmen der Projektrealisierung häufig an zutreffen oder 
gar im Voraus geplant, für den Fall, dass die Zwischen-
ziele nicht erreicht werden können. Über den Änderungs-
bedarf ist systematisch und auf der Grundlage einer ein-
deutigen und prüfbaren Dokumentation zu entscheiden. 
Damit wird sowohl die Ursache der Änderung als auch die 
Entscheidung transparent und kann von Dritten, wie z.B. 
dem Kanton oder dem BAFU, schnell nachvollzogen wer-
den. Ein Änderungsbedarf muss möglichst früh erkannt 
und begründet gegenüber den Behörden dokumentiert 
werden. Zu spät vorgenommene Mitteilungen und zu spät 
erfolgte Korrekturen bei fortgeschrittenem Umsetzungs-
stand führen oft zu vermeidbaren überproportionalen 
Kostensteigerungen und gefährden den Anspruch auf die 
VASA-Abgeltungen. 

Das Ziel der Dokumentation von Projektänderungen er-
schliesst sich insbesondere aus der Abbildung 1 im Ka-
pitel 1. Die beteiligten Behörden im VASA-Abgeltungs-
verfahren müssen rechtzeitig und vollständig erkennen 
können, ob sich das Projekt im Rahmen des zugesicher-
ten Leistungs-, Kosten- und Zeitumfanges bewegt oder 

ob im Ergebnis der Prüfung einer Änderung eine neue 
Zusicherung erforderlich wird.

Aufgrund des Zusammenhangs der Projektziele Leistung/
Qualität, Kosten und Termine sind Änderungen eines Zie-
les immer auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die an-
deren Ziele zu prüfen (Dreieck der Projektziele, Abb. 3). 

3.6.2 Inhalte
Bei der Information der Behörden über Projektänderun-
gen ist zu entscheiden, ob es sich um wesentliche oder 
unwesentliche Projektänderungen im Rahmen des VA-
SA-Abgeltungsverfahrens handelt. Entsprechend den 
Ausführungen im Kapitel 2.1 sind im VASA-Abgeltungs-
verfahren hierzu keine festen Kennwerte für die «Schwel-
le» der Wesentlichkeit definiert. Das BAFU wird, soweit 
möglich und sinnvoll, in der Zusicherungsverfügung diese 
Schwellen für konkrete Kennwerte im Einzelfall festlegen. 
Im Sinne einer groben Richtschnur können wesentliche 
Änderungen beispielsweise über folgende Konsequenzen 
definiert werden:

• Eine Erhöhung der anrechenbaren Gesamtprojektkos-
ten inkl. Unvorhergesehenes um > 10 %,

• zeitliche Verzögerungen bei der Projektumsetzung um 
> 0,5 Jahre oder

Abbildung 5

Beispiel einer Bewertungsmatrix Projektrisiken.
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• die Änderung der Sanierungstechnologie oder Entsor-
gungswege.

Das BAFU behält sich aber ausdrücklich vor, die Schwel-
len für die Wesentlichkeit im konkret zu beurteilenden Fall 
aus wichtigen Gründen höher oder tiefer anzusetzen.

Für das Management und die Dokumentation von Projek-
tänderungen ist im Controlling Konzept die Vorbereitung 
folgender Instrumente bzw. Unterlagen erforderlich:

• Änderungsmanagement
• Änderungsjournal
• Änderungsantrag

Bei einem wesentlichen Änderungsbedarf gegenüber dem 
zugesicherten Projekt ist vom Sanierungspflichtigen zeit-
nah der Bedarf mit einem Änderungsantrag (siehe Abb. 6) 
dem Kanton und von diesem nach erfolgter Prüfung dem 
BAFU zuzustellen. Bei einer Überschreitung von 20 % der 
Gesamtkosten wird in der Regel eine neue Zusicherung 
erforderlich, darunter reicht eine schriftliche Genehmi-
gung des BAFU. Im Änderungsantrag ist begründet und 
prüfbar u.a. darzustellen, in welchen Projektzielen oder 
Controlling-Elementen von wem und warum Änderungen 
beantragt werden (z.B. Terminverzögerung) und welche 
Auswirkungen diese Änderungen auf weitere Projektziele 
und Controlling-Elemente haben (z.B. Kosten und Risiko-
management). Die Änderungen sind anhand der geplan-
ten oder realisierten Arbeiten eindeutig gegenüber dem 
zugesicherten Sanierungsprojekt bzw. Ausführungspro-
jekt und den bestätigten Ausschreibungs-/ Vergabeun-
terlagen darzustellen. Geplante Änderungen sind den 
Behörden frühzeitig im Rahmen der Statusberichte (siehe 
Kap. 3.7 und 6) bekannt zu geben. Umgesetzte Änderun-
gen sind im Rahmen des Änderungsjournals aufzuführen 
(siehe Kap. 6.5).

3.7 Reporting

3.7.1 Zweck
Das Berichtswesen (Reporting) mit prüfbaren Dokumen-
tationen ist ein wesentliches Management-Instrument. 
Durch regelmässige Berichte können Projektleitung und 
beteiligte Behörden sowohl über die fachlichen Sanie-

rungsergebnisse als auch über die Ergebnisse des Con-
trollings zu bestimmten Projektzeiträumen dokumentiert 
werden. Der Projektleitung dienen die Berichte zur Prü-
fung und Ermittlung von Handlungs- und Steuerungsbe-
darf im Projekt. Den Behörden ermöglichen die Berichte 
einen regelmässigen Überblick und eine zeitnahe Infor-
mation über den Stand der Umsetzung der Sanierung so-
wie eine frühzeitige Information über Abweichungen und 
Änderungsbedarf.

3.7.2 Inhalt
Nach Einreichung des Sanierungsprojekts zusammen 
mit dem Controlling-Konzept 1 und deren Genehmigung 
erfolgt die Dokumentation gegenüber den Behörden mit 
zeitgleicher Vorlage des Ausführungsprojekts und des 
Controlling-Konzepts 2. Nach deren Freigabe und ab Be-
ginn der Sanierungsrealisierung soll dann die Dokumen-
tation in Form von regelmässig zu erstellenden Status-
berichten erfolgen (siehe Abb. 2 im Kap. 2). Wesentlicher 
Inhalt der Controlling-Konzepte 1 und 2 zum Thema Re-
porting sind die Inhaltsverzeichnisse der Statusberichte.

In den Statusberichten müssen alle wesentlichen Pro-
jektinhalte und Controllingergebnisse ausreichend kurz 
und übersichtlich, aber dennoch prüfbar dargestellt sein. 
Inhaltlich soll die Gliederung auf Basis der mit dieser Mit-
teilung vorgegebenen Controllingschwerpunkte erfolgen. 
Detailliertere inhaltliche Vorgaben für die Statusberichte 
sind im Kapitel 6 dargestellt. 

Die Periodizität der Statusberichte ist abhängig vom Pro-
jektumfang zu wählen und ist im Controlling-Konzept 1 
und 2 den Behörden als Vorschlag des Sanierungspflich-
tigen zu unterbreiten.

Nach Abschluss der Sanierung sind mit einem Sanie-
rungsbericht (siehe Kapitel 7) die fachliche Sanierungs-
realisierung und die Erfolgskontrolle der Sanierung zu 
belegen.
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Abbildung 6

Entscheidungsablauf bei bewilligungspflichtigen bzw. wesentlichen 

Projektänderungen.

Sanierungspflichtiger / Bauherr Aufsicht

Projektbearbeitung Projektleitung Kanton BAFU

Änderungsinitiator
Änderungsbedarf feststellen Nein

Nein Nein Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Änderungsantrag INTERN
Änderungsbedarf begründen 

Änderungsjournal
Änderung dokumentieren

Änderung umsetzen
Ergebnisse dokumentieren

Änderungsantrag EXTERN
Änderungsbedarf begründen

Änderung bewilligt und VASA- 
Abgeltungen zugesichert

Neue VASA-Zusicherung

Änderung 
genehmigt?

Änderung
bewilligungspflichtig
und/oder wesentlich?

Änderung 
bewilligt?

VASA- 
Voraussetzungen

bestätigt?

Neue Zusicherung 
erforderlich?

Ja
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4 Vergabe/Ausführungsprojekt
4.1 Zweck

Dieses Kapitel betrifft nicht diejenigen Fälle, bei denen die 
Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten bereits im Rah-
men der Sanierungsprojektierung erfolgt ist. Dort kann 
davon ausgegangen werden, dass das Ausführungspro-
jekt hauptsächlich dem von den Behörden genehmigten 
und der Zusicherung zu Grunde gelegten Sanierungspro-
jekt entspricht. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass zu 
Beginn der Sanierung weder mit wesentlichen Projektän-
derungen noch mit Mehrkosten zu rechnen ist.

Bei den hier zum Gegenstand stehenden Grossprojekten 
werden die Sanierungsarbeiten aber meist erst im An-
schluss an das genehmigte Sanierungsprojekt und die 
Zusicherung des BAFU ausgeschrieben, vergeben und 
zur Ausführungsreife gebracht. Diese Vorgehensweise 
kann bei der Vergabe der Arbeiten bzw. bei der Ausfüh-
rungsprojektierung zu folgenden Ergebnissen führen:

1. Es wird eine Unternehmervariante bevorzugt, welche 
wesentliche16 Projektänderungen bedingt.

2. Das Projekt wird zwar entsprechend Sanierungspro-
jekt umgesetzt aber es ergeben sich wesentliche17 
Mehrkosten gegenüber dem zugesicherten Betrag.

Für Sanierungspflichtige, welche den kantonalen Er-
lassen zum öffentlichen Beschaffungswesen unterstellt 
sind, gelten die für die öffentliche Ausschreibung festge-
legten Vorgaben.

Sofern die Ausschreibung auch Unternehmervarianten 
zulässt, können sich im Rahmen der Vergabe und der Aus-
führungsprojektierung wesentliche Projektänderungen 
ergeben. Beispielsweise können die Entsorgungswege 
geändert oder sogar die Sanierungsmethode gewechselt 
werden. Bei solchen wesentlichen Projektänderungen 
wird die auf das Sanierungsprojekt gestützte Zusiche-
rung obsolet und das BAFU ist via die kantonale Behör-
de über die Projektänderungen zu informieren, damit die 
Änderungen hinsichtlich der VASA-Abgeltungsvoraus-

16  Zum Begriff «wesentlich» siehe Kap. 3.6.2

setzungen «Umweltverträglichkeit», «Wirtschaftlichkeit» 
und «Stand der Technik» auf ihre Bewilligungsfähigkeit 
neu geprüft und ggf. neu zugesichert werden können.

Dasselbe gilt, wenn sich aus der Vergabe der Arbeiten und 
der Ausführungsprojektierung wesentliche17 Mehrkosten 
ergeben. Obwohl in diesem Fall keine Projektänderungen 
vorliegen, deckt die auf das ursprüngliche Sanierungs-
projekt abgestützte Zusicherung nicht zwingend alle neu 
hinzugekommenen Kosten ab. Bei Mehrkosten ist das 
BAFU via die kantonale Behörde zu informieren, damit die 
Kosten hinsichtlich der VASA-Abgeltungsvoraussetzun-
gen «Wirtschaftlichkeit» auf ihre Bewilligungsfähigkeit 
neu geprüft und ggf. zugesichert werden können.

4.2 Inhalt 

Die an den Kanton bzw. das BAFU eingereichten Unter-
lagen müssen die wesentlichen Projektänderungen bzw. 
die Mehrkosten dokumentieren.

Spätestens zusammen mit dem Controlling-Konzept 2 
muss der Sanierungspflichtige die Behörden über die 
Projektänderungen oder Mehrkosten informieren. Beim 
Entscheid zu welchem vorangehenden Projektschritt er 
die Behörden darüber informieren will, gilt es Folgen-
des zu bedenken: Mit der Vergabe kommen verbindliche 
Vertragsverhältnisse für Leistungen, Kosten und Ter-
mine zwischen dem Sanierungspflichtigen und seinen 
Leistungsanbietern zustande. Eine spätere Änderung 
einzelner Vertragsinhalte ist in der Regel mit weiterge-
henden vertraglichen Forderungen des Auftragnehmers 
und Mehrkosten verbunden. Je später die Behörden be-
nachrichtigt werden, desto grösser können im Falle von 
Differenzen hinsichtlich Genehmigungsfähigkeit oder 
Anrechenbarkeit die Auswirkungen auf das Projekt sein. 
Grundsätzlich sind folgende Zeitpunkte zur Information 
der Behörden denkbar (siehe Abb. 7).
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Abbildung 7

Information der Behörden bei wesentlichen Projektänderungen oder 

Mehrkosten, die sich aus bei der Vergabe oder Ausführungsprojek-

tierung ergeben.

1. Werden die Behörden vor der Vergabe der Arbeiten 
über die Projektänderungen oder Mehrkosten infor-
miert, kann der Sanierungspflichtige mit der Subven-
tionsbehörde noch vor einer vertraglichen Bindung 
klären, ob die Projektänderungen oder Mehrkosten 
genehmigungsfähig und anrechenbar sind. Die Verga-
be und die Ausführungsprojektierung können dadurch 
auf einer subventionsrechtlich sicheren Basis erfol-
gen.

2. Werden die Behörden erst nach der Vergabe der Ar-
beiten über die Projektänderungen oder Mehrkosten 
informiert, besteht für den Sanierungspflichtigen bei 
Differenzen mit der Subventionsbehörde hinsichtlich 
Genehmigungsfähigkeit oder Anrechenbarkeit das Ri-
siko, dass entweder die Verträge geändert werden 
müssen oder aber Kosten entstehen, die nicht subven-
tioniert werden können. Zumindest die Ausführungs-
projektierung kann in diesem Fall auf einer subventi-
onsrechtlich sicheren Basis erarbeitet werden.

3. Wird das BAFU erst nach der Ausführungsprojektie-
rung über die Projektänderungen oder Mehrkosten 
informiert, besteht für den Sanierungspflichtigen bei 
Differenzen mit der Subventionsbehörde hinsichtlich 
Genehmigungsfähigkeit oder Anrechenbarkeit das Ri-
siko, dass sowohl die Verträge als auch die Ausfüh-
rungsprojektierung geändert werden müssen oder 
aber Kosten entstehen, die nicht subventioniert wer-
den können. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen 
die Projektänderungen oder Mehrkosten den Behör-
den gemeldet werden.

Aufgrund der Nachteile, die sich aus einer späten In-
formation der Behörden ergeben, wird empfohlen, diese 
frühestmöglich über die Projektänderungen oder Mehr-
kosten zu informieren.

Bei Mehrkosten ohne Projektänderungen muss den Be-
hörden eine Kostenzusammenstellung eingereicht wer-
den, aus welchen hervorgeht, bei welchen Positionen 
gegenüber dem Sanierungsprojekt die Mehrkosten ent-
stehen.

bewilligtes
Sanierungsprojekt

Sanierungsbeginn

VASA-Zusicherung

Ausschreibung

1. Information vor der Vergabe 
der Arbeiten

2. Information vor dem Beginn der 
Ausführungsprojektierung

3. Information vor dem 
Sanierungsbeginn

Vergabe

Ausführungs- 
projektierung
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5 ControllingKonzept 2
5.1 Zweck

Mit dem Controlling-Konzept 1 sind bereits die grundle-
genden Inhalte für das Controlling in der Realisierungs-
phase erarbeitet und behördlich genehmigt worden. 
Nach Abschluss der Ausschreibungsverfahren und den 
erfolgten Vertragsabschlüssen ist das Controlling-Kon-
zept 1 zu konkretisieren, zu ergänzen und zu aktualisie-
ren. Beispielsweise sind nun die Projektstrukturen und 
-beteiligten für die Sanierungsdurchführung konkret 
aufzunehmen, die vertraglich vereinbarten Soll-Werte 
für Leistung/Qualität, Termine und Kosten zu ergänzen 
und der Projektablaufplan anhand der einzelnen Lose und 
der Leistungserbringer zu detaillieren. Das in diesem Sin-
ne überarbeitete Controlling-Konzept 1 wird im Rahmen 
dieser Mitteilung als Controlling-Konzept 2 bezeichnet. 

Die Behörden werden mit dem Controlling-Konzept 2 
über den aktuellen Projektstand und die konkret vorge-
sehenen Überwachungsinstrumente des Controllings für 
die Durchführung der Sanierung informiert. 

5.2 Inhalt

Das Controlling-Konzept 2 stellt kein neues oder eigen-
ständiges Controlling-Konzept dar, sondern ist grund-
sätzlich die detaillierte Fortschreibung und Ergänzung 
des Controlling-Konzeptes 1.

Das Controlling-Konzept 2 ist dem Kanton und mit dessen 
Bestätigung dem BAFU rechtzeitig vor dem Sanierungs-
beginn zur Prüfung vorzulegen. Es werden dabei die vom 
Sanierungspflichtigen jetzt detailliert erarbeiteten Inhal-
te, Instrumente und Konzeptionen für das Controlling der 
Sanierungsrealisierung geprüft und freigegeben.

Das genehmigte Controlling-Konzept 2 ist während der 
Sanierungsrealisierung konsequent umzusetzen. Er-
geben sich während der Sanierungsrealisierung Pro-
jektänderungen, die auch eine wesentliche Änderung 
des Controllings-Konzeptes 2 erfordern, ist das vom 

Sanierungspflichtigen entsprechend angepasste Cont-
rolling-Konzept 2 (als Version XX mit neuem Datum) er-
neut dem Kanton und via diesen dem BAFU zur Geneh-
migung vorzulegen.
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6 Statusberichte
Die Termine und Fristen für die Erstellung und Vorlage der 
Statusberichte sowie deren Inhalte werden spätestens 
mit der Freigabe des Controlling-Konzepts 2 behördlich 
festgelegt. Während entscheidungs- und kostenintensi-
ven Sanierungsetappen ist davon auszugehen, dass die 
Berichte quartalsweise oder sogar monatsweise erstellt 
werden sollen. Die Statusberichte sind der Behörde zeit-
nah vorzulegen. Die Verfasser haben insbesondere fol-
gende Anforderungen zu beachten: 

• Die Statusberichte müssen die Behörden in knapper 
und übersichtlicher Form über die in den Kapiteln 6.2.1 
bis 6.2.6 behandelten Themen in Kenntnis setzen. Sie 
sind entsprechend zu gliedern.

• Aus der Vielzahl der während der Sanierungsrealisie-
rung anfallenden Daten und Informationen sind die 
wesentlichen projekt- und entscheidungsrelevanten 
Daten und Fakten herauszustellen und anschaulich 
aufzubereiten. Auf Abweichungen von den Soll-Wer-
ten, drohende Mehrkosten oder der Bedarf für Projek-
tanpassungen ist hinzuweisen. 

• Der jeweils aktuelle Statusbericht soll wichtige Ände-
rungen im Vergleich zum letzten Bericht darstellen und 
beleuchten.

6.1 Zweck

Die Statusberichte müssen prüfbar darüber informieren, 
ob das Projekt wie geplant voranschreitet und ob die aus 
den verfügten Sanierungszielen abgeleiteten und ver-
traglich fixierten Vorgaben zum Zeitpunkt des Berichts-
zeitraumes eingehalten werden. 

Zeichnen sich wesentliche Projektänderungen oder 
Mehrkosten ab sind diese jeweils gesondert in Form ei-
nes Änderungsantrags der kantonalen Behörde und dem 
BAFU zur Genehmigung vorzulegen (siehe Kap. 3.6 und 
Kap. 6.2.5). Unter Beachtung der Beurteilungskriterien 
Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Stand der 
Technik entscheiden die Behörden danach, ob die Pro-
jektänderungen oder Mehrkosten sachgerecht und damit 
anrechenbar sind.

6.2 Inhalt

6.2.1 Leistung/Qualität
Der Sanierungspflichtige hat regelmässig den Fertigstel-
lungsgrad der wesentlichen Teilleistungen zu ermitteln. 
Dieser ist für die Hauptlose für alle vertraglich gebunde-
nen Leistungen der Sanierungsrealisierung im Statusbe-
richt darzustellen. Weiterhin sind bereits fertig gestellte 
Leistungen und die Erfüllung der hierfür bestehenden 
Qualitätsvorgaben zu dokumentieren. Geeignete Nach-
weise wie Leistungsrapporte, Teilabnahmen bzw. Abnah-
men von Bauteilen oder Bauabschnitten, Mängellisten, 
Entsorgungsberichte etc. sind auszuwerten und als An-
lage dem Statusbericht beizulegen oder für die Behörden 
zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

Bei Dekontaminationsmassnahmen mit dem Aushub des 
kontaminierten Untergrunds kommt den Entsorgungsbe-
richten eine besondere Bedeutung zu, da in solchen Fäl-
len bei der Leistungsposition «Entsorgung» die weitaus 
grössten Kosten und somit Kostenrisiken entstehen. Im 
Rahmen der Statusberichte sind die Entsorgungsberichte 
beizulegen, welche einerseits die effektiv eingeschlage-
nen wie auch die Abweichungen von den prognostizierten 
Entsorgungswegen und Mengen dokumentieren. Es wird 
empfohlen, die Abfallströme durch Flussdiagramme zu 
veranschaulichen.

Zeichnet sich ab, dass Leistungs- und Qualitätsziele 
verfehlt werden, sind Massnahmen zur Ursachenermitt-
lung und Sollerreichung aufzuzeigen. Zu den Massnah-
men zählen u.a. die Mängelrüge sowie die Veranlassung, 
Überprüfung und Dokumentation von erforderlichen 
Mängelbeseitigungen.

6.2.2 Kosten
Der Sanierungspflichtige hat anhand der Kostenverfol-
gung und auf Basis der projektbezogenen Buchführung 
für alle vertraglichen Leistungserbringer den aktuel-
len Abrechnungsstand der Teilleistungen festzustellen 
(Rechnungsprüfung). Die Kosten sind bezogen auf die im 
Controlling-Konzept 2 aufgeführten Hauptgruppen und 
Elementgruppen bzw. deren Elementcodes im Statusbe-
richt darzustellen. 
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Weiterhin sind anhand der Leistungsrapporte (gestützt 
auf Ausmasslisten und Abnahmen) die zu erwartenden 
Kosten bis zur Fertigstellung für jede Elementgruppe 
zu prognostizieren (Cost-to-complete). Hierbei sind Er-
gebnisse aus Nachtragsverhandlungen sowie Mehr- und 
Mindermengenanzeigen zu berücksichtigen.

Anhand dieser Endkostenprognose ist im Vergleich mit 
den Budgetdaten (Soll-Werte) festzustellen, in welchen 
Teilleistungen bereits Kostenerhöhungen zu verzeichnen 
oder zu erwarten sind, und ob hieraus eine Gesamtkos-
tenerhöhung für die anrechenbaren Gesamtkosten re-
sultiert. Zur Plausibilisierung dieser Einschätzung sind 
geeignete Nachweise wie Kostenverfolgung, Zwischen-
abrechnungen, Nachtragsbeauftragungen für die Behör-
den zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

Übertrifft die Gesamtkostenprognose bis zur Fertigstel-
lung zu einem Projektzeitpunkt die zugesicherten anre-
chenbaren Gesamtprojektkosten, sind vom Sanierungs-
pflichtigen Massnahmen zur Ursachenermittlung und 
Sollerreichung aufzuzeigen und zu dokumentieren. Hierzu 
zählt insbesondere die Veranlassung, Überprüfung und 
Dokumentation von möglichen Einsparpotentialen. Sind 
Kostenunterschreitungen abzusehen, ist dies positiv und 
lediglich entsprechend zu dokumentieren.

6.2.3 Termine
Der Sanierungspflichtigen hat anhand der Terminver-
folgung bei allen vertraglichen Leistungserbringern in 
Verbindung mit dem Fertigstellungsgrad (siehe Kap. 6.1 
und 3.2) den aktuellen terminlichen Umsetzungsstand 
aller Teilleistungen in einem Fortschrittsplan zu erfassen 
und festzustellen. Der Fortschrittsplan ist aufgeschlüs-
selt nach den wesentlichen Leistungskategorien der Sa-
nierungsrealisierung (Hauptgruppen) dem Statusbericht 
beizulegen.

Weiterhin sind anhand der Leistungsrapporte der zu er-
wartende Zeitbedarf bis zur Fertigstellung zu prognosti-
zieren (Time-to-complete). Die Prognose ist ebenfalls im 
Fortschrittsplan darzustellen. Hierbei ist auch der Zeit-
bedarf für allfällige Mehr- und Minderleistungen oder zu-
sätzliche Leistungen zu berücksichtigen.

Anhand des Fortschrittplans mit Endterminprognose ist 
im Vergleich mit dem Basisplan festzustellen, in welchen 
Teilleistungen Terminverzögerungen bereits zu verzeich-
nen oder zu erwarten sind und ob hieraus eine Terminver-
zögerung für den Gesamtendtermin resultiert.

Überschreitet im Ergebnis des Termincontrollings die 
Endterminprognose zu einem Projektzeitpunkt die den 
Behörden mitgeteilten oder von diesen vorgegebenen 
Gesamtprojekttermine, sind Massnahmen zur Ursachen-
ermittlung und Sollerreichung (Massnahmen zur Begren-
zung der Terminüberschreitung sowie Beschleunigungs-
potentiale) aufzuzeigen und zu dokumentieren.

6.2.4 Projektrisiken
Vom Sanierungspflichtigen ist in jedem Statusbericht die 
aktuelle Risikobewertung zum Stand des Berichtszeit-
raumes darzustellen. Dabei ist die Darstellung fortlau-
fend anhand der ursprünglichen Risikobewertung zu Be-
ginn der Sanierungsrealisierung und zum Zeitpunkt des 
vorherigen Statusberichts vorzunehmen. 

Die Statusberichte müssen dokumentieren, dass das Ri-
sikomanagement laufend fortgeschrieben wird. Die peri-
odische Aktualisierung dient dazu, dass die im Vorfeld der 
Sanierung bestimmten Risiken überprüft und die Mass-
nahmen zu deren Minimierung ausreichend erfolgreich 
sind oder ggf. modifiziert werden können. Werden wäh-
rend der Sanierungsrealisierung zusätzliche bisher nicht 
bekannte Risiken erkannt, für die eine zusätzliche Risiko-
analyse, -bewertung und die Ableitung von Massnahmen 
zur Risikominimierung erforderlich werden, ist dies im 
Statusbericht zu dokumentieren und das Risikomanage-
ment entsprechend zu ergänzen. Zur Plausibilisierung der 
Risikobewertung sind geeignete prüfbare Nachweise, wie 
z.B. die Bewertungsmatrix der jeweiligen Risikogruppen, 
der Massnahmenkatalog zum Risikomanagement etc. 
als Anlagen dem Statusbericht beizulegen. Änderungen 
in der Risikobewertung und neue Risiken sind argumen-
tativ begründet und nachvollziehbar darzustellen und zu 
dokumentieren.

Ergeben sich aus der aktuellen Risikobewertung hohe 
Projektrisiken, die durch Projektänderungen minimiert 
werden sollen, sind diese Projektänderungen – falls we-
sentlich – entsprechend Kapitel 3.6 den Behörden vorzu-
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legen, welche diese hinsichtlich einer notwendigen neuen 
VASA-Zusicherung oder Genehmigung prüfen (vgl. nach-
folgendes Kap. 6.2.5).

6.2.5 Projektänderungen
Vom Sanierungspflichtigen sind in jedem Statusbericht in 
einer tabellarischen Auflistung alle Änderungen gegen-
über dem bewilligten und zugesicherten Ausführungspro-
jekt (Änderungsjournal) chronologisch darzustellen. 

In einer weiteren tabellarischen Aufstellung sind die 
geplanten Projektänderungen und deren Ursache und 
Wirkung auf die in dieser Mitteilung genannten Cont-
rolling-Elemente darzustellen (z.B. Leistungen, Kosten 
und Termine). Handelt es sich dabei um bewilligungs-
pflichtige Projektänderungen, sind die Bewilligungen 
aufzuführen. Handelt es sich um wesentliche Projektän-
derungen im Sinne von Kapitel 3.6, ist auf den entspre-
chenden Projektänderungsantrag zu verweisen.

Zur Plausibilisierung der Projektänderungen sind geeig-
nete Nachweise als Anlage dem Statusbericht beizu-
legen oder in einer für Behörden einsehbaren digitalen 
Datenablage vorzuhalten.

6.2.6 Änderungen Projektorganisation
Die Behörden müssen über die aktuelle Organisations-
struktur, die Verantwortlichkeiten und Pflichten auf dem 
Laufenden gehalten werden. Nur so ist eine reibungslose 
Kommunikation von Abstimmungs- und Entscheidungs-
prozessen sichergestellt.

Im Statusbericht muss zu erkennen sein, welche Ände-
rungen in der Projektorganisation gegenüber dem zugesi-
cherten Projekt vorgenommen wurden bzw. geplant sind. 
Sind seit dem letzten Statusbericht Änderungen in der 
Projektorganisation erfolgt, hat der Sanierungspflichti-
ge die aktualisierten Projektorganisations-Dokumente 
(Organigramm, Projektstrukturplan, Pflichtenhefte etc.) 
beizulegen.
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7 Sanierungsbericht
7.1 Zweck

Der Sanierungsbericht dient grundsätzlich zur Erfüllung 
der Meldepflichten, die sich aus Artikel 19 AltlV ergeben. 
Er dient dem Sanierungspflichtigen nach Abschluss der 
Sanierung dazu, der Behörde die durchgeführten Sanie-
rungsmassnahmen zu melden und nachzuweisen, dass 
die Sanierungsziele erreicht worden sind. Er stellt gleich-
zeitig auch das zeitlich letzte Controlling-Dokument dar. 
Somit können die Behörden anhand eines Gesamtdoku-
mentes sowohl die Umsetzung der Vorgaben der Sanie-
rungsverfügung als auch die damit in Verbindung ste-
henden Anforderungen des VASA-Abgeltungsverfahrens 
prüfen.

7.2 Inhalt

Im Bericht ist abschliessend festzustellen und prüfbar zu 
dokumentieren, dass mit der durchgeführten Sanierung 
das verfügte und zugesicherte Sanierungsprojekt erfolg-
reich umgesetzt und die Projektziele für Leistungen/Qua-
lität, Kosten und Termine erreicht wurden.

Der Sanierungsbericht enthält zu diesem Zweck mindes-
tens folgende Kapitel:

• Ausgangslage und Zielsetzung
• Darstellung der Projektorganisation
• Detaillierte Beschreibung der durchgeführten Sanie-

rungsmassnahmen (inkl. Qualität, Termine und Kosten)
• Darstellung der Entsorgungswege (Massenflüsse und 

Schadstoffbilanzen)
• Resultate der sanierungsbegleitenden Überwachung 

(Arbeitnehmerschutz und Umweltmonitoring)
• Resultate der Erfolgskontrolle
• Weitere Massnahmen (falls solche notwendig sind)



Anhang A 
 
Verantwortlichkeiten der Akteure beim Controlling

Akteur Sanierungspflichtiger/  
Sanierungsverantwortlicher

Kantonale Fachstelle BAFU

Phase

Anhörung Stellt die Variantenstudie zuhanden 
des Kantons zur Verfügung.

Reicht dem BAFU das Gesuch um An-
hörung ein mit einem Vorschlag der op-
timalen Sanierungsvariante.

Nimmt Stellung zur optimalen Sanie-
rungsvariante unter Berücksichtigung 
des Standes der Technik, der Umwelt-
verträglichkeit und der Wirtschaftlich-
keit. Es verlangt die Erarbeitung des 
Controllingkonzepts 1.

Sanierungspro-
jektierung

Erarbeitet das Sanierungsprojekt und 
das Controllingkonzept 1.

Zusicherung Stellt das Sanierungsprojekt inkl. dem 
Controllingkonzept 1 zuhanden des 
Kantons zur Verfügung.

Reicht dem BAFU nach Prüfung des 
Sanierungsprojekts inkl. Controlling-
konzept 1 das Gesuch um Zusicherung 
ein.

Sichert die VASA-Abgeltungen zu unter 
Berücksichtigung des Standes der 
Technik, der Umweltverträglichkeit und 
der Wirtschaftlichkeit. Es prüft das 
Controllingkonzept 1 und verlangt die 
Ausarbeitung des Controllingkonzepts 
2 im Rahmen der Ausführungsprojek-
tierung.

Ausschreibung 
der Sanierungs-
arbeiten

Prüft, ob bei der Ausschreibung Unter-
nehmervarianten bzw. wesentliche 
Projektänderungen zugelassen werden 
sollen.

Vergabe der 
Sanierungsar-
beiten

Prüft, ob das bevorzugte Angebot we-
sentliche Projektänderungen beinhal-
tet oder gegenüber der Zusicherungs-
verfügung Mehrkosten entstehen.

Berät den Sanierungspflichtigen bei 
der Beurteilung von wesentlichen Pro-
jektänderungen oder Mehrkosten und 
dem weiteren Vorgehen.

Berät den Kanton bei der Beurteilung 
von wesentlichen Projektänderungen 
und dem weiteren Vorgehen. Beurteilt 
auf Antrag des Kantons die wesentli-
chen Änderungen oder Mehrkosten 
hinsichtlich Stand der Technik, Um-
weltverträglichkeit und Wirtschaftlich-
keit. Bewilligt ggf. Projektänderung und 
passt ggf. Zusicherungsverfügung an.

Ausführungspla-
nung

Prüft, ob aus der Ausführungsplanung 
wesentliche Projektänderungen oder 
gegenüber der Zusicherungsverfügung 
Mehrkosten entstehen und erarbeitet 
und stellt dem Kanton das Cont-
rollingkonzept 2 zu.

Prüft, ob aufgrund der Ausführungs-
planung wesentlichen Projektänderun-
gen oder Mehrkosten entstehen und 
leitet diese dem BAFU zur Prüfung wei-
ter. Prüft das Controllingkonzept 2 und 
übermittelt dieses dem BAFU zur Frei-
gabe.

Berät den Kanton bei der Beurteilung 
von wesentlichen Projektänderungen 
und dem weiteren Vorgehen. Beurteilt 
auf Antrag des Kantons die wesentli-
chen Änderungen hinsichtlich Stand 
der Technik, Umweltverträglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Bewilligt ggf. Pro-
jektänderung und passt ggf. Zusiche-
rungsverfügung an. Prüft das Cont-
rollingkonzept 2 und gibt dieses frei.

Sanierung Führt projektbegleitendes Controlling 
durch und erarbeitet die regelmässi-
gen Statusberichte entsprechend 
Controllingkonzept 2 und stellt diese 
dem Kanton zu.
Führt im Rahmen der Statusberichte 
die durchgeführten und geplanten Pro-
jektänderungen auf und füllt auf An-
trag des Kantons die Projektände-
rungsanträge aus.

Prüft die Statusberichte auf sich ab-
zeichnende wesentliche Projektände-
rungen oder Mehrkosten und leitet die 
Berichte mitsamt seiner Beurteilung 
dem BAFU zur Prüfung weiter.
Fordert beim Sanierungspflichtigen bei 
wesentlichen Projektänderungen oder 
Mehrkosten einen Projektänderungs-
antrag ein.

Berät den Kanton bei der Beurteilung 
von wesentlichen Projektänderungen 
und dem weiteren Vorgehen. Beurteilt 
die Statusberichte und die ggf. sich 
abzeichnenden wesentlichen Änderun-
gen oder Mehrkosten hinsichtlich 
Stand der Technik, Umweltverträglich-
keit und Wirtschaftlichkeit. Bewilligt 
ggf. die Projektänderungen.

Sanierungsbe-
richt

Erstellt den Sanierungsbericht und 
stellt diesen dem Kanton zur Prüfung 
zu.

Prüft den Sanierungsbericht und nimmt 
Stellung zur Erreichung der Sanie-
rungsziele.

Auszahlung der 
VASA-Gelder

Erstellt die Projektabrechnung und 
unterscheidet die anrechenbaren von 
den nicht anrechenbaren Kosten.

Prüft die Projektabrechnung auf die 
anrechenbaren Kosten und stellt dem 
BAFU das Gesuch um Auszahlung zu 
mitsamt dem Sanierungsbericht und 
der Abrechnung.

Prüft den Sanierungsbericht und die 
Kostenabrechnung und legt die anre-
chenbaren Kosten fest. Bezahlt die 
VASA-Abgeltungen.
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Anhang B

B.1 Projektorganisation

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Projektorganigramm Grobes Projektorganigramm mit Pflichtenheft Aktualisiertes/erweitertes Projekt-
organigramm mit Pflichtenheft 

Projektstrukturplan Grobkonzeption der Projektstruktur Projektstrukturplanung für die Sanierungs-
realisierung

Sitzungswesen Grobkonzeption des geplanten Sitzungs wesens Sitzungsplan für die Sanierungsrealisierung

Projektkommunikation Grobkonzeption der Kommunikation Konkretes Kommunikationskonzept für  
die Sanierungsrealisierung

B.2 Leistung/Qualität

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Leistungsrapporte Grobkonzeption zur Leistungs- und Qualitätsüber-
prüfung (Vorgehen, Instrumente, Pflichtenhefte)

Zielvorgaben und Vorlagen für die Leistungs-
rapporte der Sanierungsrealisierung und die 
Entsorgungsberichte

Fertigstellungsgrad – Zielvorgaben und Vorlagen für die Überwa-
chung des Fertigstellungsgrades

Leistungsabnahmen Grobkonzeption zu Inhalten und Meilensteinen für 
Leistungsabnahmen (Vorgehen, Instrumente, 
Pflichtenhefte)

Konkrete Zielvorgaben und Vorlagen  
für Leistungsabnahmen der Sanierungs-
realisierung

Sanierungsabschluss Grobkonzeption des Sanierungsberichts und ggf. der 
Entsorgungsnachweise (s. auch B.7)

Konkrete Zielvorgaben zum Sanierungsbericht 
und ggf. den Entsorgungsnachweisen  
(s. auch B.7) 

B.3 Kosten

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Kategorien und Gruppen Leistungskategorien für geplante Sanierung mit 
vorläufigen Kostengruppen

Leistungskategorien mit endgültigen 
Kostengruppen anhand der Verträge zur 
Sanierungsrealisierung 

Budgetierung Kostenplan der Gesamt- und Einzelkosten als 
Kostenberechnung

Fortschreibung Kostenplan bei allfälligen 
Budgetänderungen

Kostenverfolgung Grobkonzeption Kostenverfolgungsinstrumente Erstellung konkrete Kostenverfolgungs-
instrumente für Verträge der Sanierungs-
realisierung

Cost-to-complete – Konkrete Zielvorgaben für die Überwachung 
cost-to-complete für Verträge der Sanie-
rungsrealisierung
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B.4 Termine

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Projektablaufplanung Basisplan der Gesamt- und Einzeltermine der 
geplanten Sanierung

Ergänzung Basisplan mit Einzelterminen aus 
Verträgen der Sanierungsrealisierung

Terminverfolgung Grobkonzeption Instrumente zur Fortschrittspla-
nung für die geplante Sanierung

Erstellung Fortschrittsplan anhand ergänztem 
Basisplan für die Sanierungsrealisierung

Time-to-complete – Konkrete Zielvorgaben für die Überwachung 
time-to-complete für Verträge der Sanierungs-
realisierung

B.5 Projektrisiken

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Risikoanalyse Entwurf Risikokonzept sowie erste Grobanalyse 
und -bewertung für die geplante Sanierung 

Konkretisiertes Risikokonzept sowie erste 
detaillierte Analyse und Bewertung für die 
Sanierungsrealisierung

Risikomanagement Grobzüge des Risikomanage ments (Teil des 
Risikokonzepts) 

Detaillierte Beschreibung des Risikomanage-
ments für die Sanierungsrealisierung

B.6 Projektänderungen

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Änderungsjournal Entwurf Änderungsjournal Ausgearbeitete Vorlage des Änderungsjournals 

Änderungsantrag Vorgehensbeschrieb für Änderungsanträge Allfällige Anpassung nach Vergabe der 
Sanierungsleistungen

B.7 Reporting

Controlling-Instrument Controlling-Konzept 1 Controlling-Konzept 2

Statusbericht Entwurf Statusbericht (Inhaltsverzeichnis, 
inhaltliche Vorgaben) und Vorschlag zur Periodizi-
tät

Ergänzung/Aktualisierung der Vorgaben zum 
Statusbericht unter Berücksichtigung des 
Vertragsmanagements und Festlegung der 
Periodizität

Sanierungsbericht – Vorgaben zum Sanierungsbericht und ggf. den 
Entsorgungsnachweisen unter Berücksichti-
gung der Meldepflichten gem. Art. 19 AltlV
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